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:1.,~f.Bei}l~rt;t Beiblatt zllrParlat1entskorre spondenz 90 April 1954 , 

172/J Anfrage 

der Abg. Dr. P i t t e r man n, Ferdinanda F los s man n, H 0 r n, 

E i beg ger , Dr. M i g s c h, Pro k s c h und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend die Novellierung des Finanzstrafrechtes • 

.......... ~~-~ ... 
Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner letzten Sitzung bakan ntlich ent­

schieden, dass die Errichtung der Finanzstrafämter duroh Erlass des Finanz­

ministeriums der Verfassung nicht entspricht. Die gefertigten Abgeordneten 

verlangen daher, dass der Herr BUhdesminister 'für Finanzen ehestens zwecks 

Erricht~ng dieser notwendigkn Behörden, die entsprechenden Massnahmen einlei­

tet, ~rüber hinaus aber erscheint das geltende J!'inanzstrafrecht in vielen· 

Punkten überholt. Es gibt dem Steuerhinterzieher praktisch einen Vortoil 

gegenüber jenen, die ihre steuern pünktlich und gewissenhaft bezahlen. Vor 

allem ist atU'tä,llig, das's bisher die Wertgrenzen, die in der Abgabenordnung als 

Strafgrenze für steuervergehen vorgesehen wurden, niemals erhöht wurden, 

'\'1ährend die Wel'tgrenzen peigerichtlich strafbaren Delikten der Geldentwertung 

nngeglichen wurden. So ist die Höchstgrenze für Steuergefährdung mit 100.000 S 

noch immer die gle~ohe, wie zur Ze it der ReiohsllUlrkwährung. 

Zum Sohutz des pünktlichen und gewissenhaften Steuerzahlers ist es daher 

notwendig, dass durch Reform des ]~inanzstrafr~ohtes auch in Österreioh die 

steuerhinterzie~ung als verwerfliches Delikt erklärt werden soll. Sowohl das 

Qmerikanisohe wie aueh das bri tisohe Steuerrecht seheh in der St1311erhinter­

ziehung ein Betrugsverbreohen am Staat und nn den gEnvissenhaften Steuerzahlern, 

welches mit Ge fiingniss trafen oder sogtlr mit Kerker geahndet wird. 

Es wird daher ilJl künftigen Finanzstrafrecht nicht nur notwendig sein, die 

Finanzämter für Strafsaohen zur einheitlichen Verfolgung aller Steuer- und 

Zolldelik.te zu erriohten, sondern auch Vorkehrungen zu treffen, dass bei steuer­

oder Zollhinterziehl1ngen iiber eine bestimmte "Wertgrenze die Angelegenheit an das 

zuständige Landesgericht .zur Ahndung weitergegeben werden muss. 
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Ferner wird dafUr zu sorgen sein, dass die Vorsitzenden der Finanzämter. 

für Strafsaohen eine der Unabhängigkeit der Richter entsprechende Rechtsstellung 

zuerkannt erhalten. Sie znihsen insbesondere von der Gebundenheit des Verwal­

t~ngsbenmten an Weisungen des Vorgesetzten entbunden werden und die Unabsetz­

barkeit undUnversetzbarkeit der Richter zuerkannt erhalten. Sehliesslieh muss 

der Reohnungshofdas Recht zu~ Einschan in die Amtstätigkeit und zu.r ungekürzten 

Beriohteratattung an den Nationalrat erhalten. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bllndesminister 

für Finanzen die nachstehenden 

An fra gen: 

1.) Ist der Herr Bundesminister für. Finanzen bereit, bei der endgültigen 

Fassung der künftigen Reg1er~gsvorlage für ein Finan~$trafrecht die oben 

ausgeführten Gedankengänge zu berücksichtigen? 

2.) Wann gedenkt der Herr Bundesminister für Finanzen den bereits u.nter 

seinem Vo~gänger, Herrn Dr. Margar6tha. den Kammern zur Begutachtung vorgeleg­

ten Entwurf des Finanzstrafrechts dem Hohen Hau.s vorzu.legen? 

.-..... ~.-.-. 
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